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Aktz.: 61 26 Ob 68 
 
 
 
 
Weidmannstraße (O 68) 
 
 
 
 
 
I. Vermerk  
 

über die öffentliche Auslegung (Offenlage) gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 Die öffentliche Auslegung des Bauleitplanentwurfes erfolgte in der Zeit vom 03.04.2017 bis  

einschließlich 12.05.2017 bei der Stadtverwaltung Mainz im Stadtplanungsamt. Als zusätzli-
cher Service für die Bürgerinnen und Bürger war der Bauleitplanentwurf während des glei-
chen Zeitraumes in der Ortsverwaltung Mainz-Oberstadt und im Rathausfoyer ebenfalls zur 
Einsichtnahme ausgelegt. Parallel dazu konnte der Bauleitplanentwurf im Internet eingese-
hen werden. 

 
 Die öffentliche Bekanntmachung dieser Offenlage erfolgte am 24.03.2017 im Amtsblatt der 

Landeshauptstadt Mainz. 
 
 Während dieses Offenlagezeitraumes sind die nachstehend zusammengefassten Anregungen 

und die ebenfalls nachstehend zusammengefassten Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange eingegangen: 

 
 
A Von den Bürgerinnen / Bürgern vorgebrachte Anregungen: 

 
- keine    - 

 
 
B Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange: 

 
I. Folgende Träger öffentlicher Belange teilen mit, dass ihre Belange nicht berührt sind bzw. 

keine Stellungnahme erforderlich ist:  
 
- keine    - 
 
 

 II. Folgende Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen abgegeben: 
 

1. E-Plus Mobilfunk GmbH  
- E-Mail vom 25.04.2017 - 
 
Der Bebauungsplan "Weidmannstraße (O 68)" weise einen mehr als ausreichenden Ab-
stand zu den Richtfunktrassen der E-Plus Mobilfunk GmbH auf. Es seien somit von 
Seiten der E-Plus Mobilfunk GmbH keine Belange zu erwarten. 
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Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, so bitten sie 
ihnen die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprü-
fung erfolgen könne. Die schwarzen Linien verstehen sich als Punkt-zu-Punkt-
Richtfunkverbindungen der E-Plus Mobilfunk GmbH (zusätzliche Info: farbige Verbin-
dungen gehören zu Telefónica Germany). 
 
Hinweis: Durch das Plangebiet verlaufe eine Richtfunkverbindung der Telefónica Ger-
many GmbH & Co. OHG. Wenn eine Beteiligung der Telefónica Germany GmbH & 
Co. OHG gewünscht wäre, solle ihnen das mitgeteilt werden. 
 
Stellungnahme 

Sofern ein Bebauungsplan nach der Offenlage geändert wird, muss er erneut öffentlich ausgelegt werden. 
Die Träger öffentlicher Belange werden darüber informiert und können sich erneut einbringen.  
Die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG wurde bereits beteiligt. Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Abwägungsergebnis 

Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 

2. Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) – Direktion Landesdenkmalpflege 
- E-Mail vom 27.04.2017 - 

 

 Es seien keine denkmalpflegerischen Belange betroffen. 

 Die Direktion Landesarchäologie sei gesondert zu beteiligen. 
 

Stellungnahme 

Die Direktion Landesarchäologie wurde bereits im Anhörverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB betei-
ligt und hatte keine Stellungnahme zum o. g. Bebauungsplanentwurf abgegeben. Zudem handelt es sich 
bei dem Bebauungsplanverfahren "O 68" lediglich um eine Überplanung eines bestehenden Wohngebie-
tes. Eine weitere Beteiligung im Rahmen dieser Offenlage wird als nicht erforderlich betrachtet. 

 
Abwägungsergebnis 

 Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 

 
3. Deutsche Telekom Technik GmbH 
 - Schreiben vom 12.05.2017 - 
 

Die Telekom Deutschland GmbH habe als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte 
i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevoll-
mächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben.  
Zu der o. g. Planung haben Sie bereits mit Schreiben vom 22.03.2016 Stellung genom-
men. Dort schrieben sie: "Durch die o. a. Planung werden die Belange der Telekom zurzeit nicht 
berührt. Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen." Diese Stellungnahme gelte 
unverändert weiter. 
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Stellungnahme 

Durch den Bebauungsplan werden die Belange der Telekom weiterhin nicht berührt. Sofern der Bebau-
ungsplan nach der Offenlage geändert wird, muss er erneut öffentlich ausgelegt werden. Die Träger öf-
fentlicher Belange werden darüber informiert und können sich erneut einbringen. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägungsergebnis 

 Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 

 
4. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 - E-Mail vom 11.05.2017 - 
 
 Vodafon Kabel Deutschland GmbH teilt mit, dass sie gegen die geplante Maßnahme 

keine Einwände geltend machen.  
  
 Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen ihres Unternehmens.  Bei 

objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden sie dazu eine Stellungnahme mit 
entsprechender Auskunft über ihren vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 

 
Stellungnahme 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägungsergebnis 

Der Anregung kann gefolgt werden. 
 
 

5. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
 - Schreiben vom 09.05.2017- 
 
5.1 Bergbau / Altbergbau 

 
Die in der Stellungnahme vom 16.03.2016 getroffenen Aussagen zum o. g. Bebauungs-
plan gelten auch weiterhin für die Änderung.  Im Geltungsbereich des Bebauungsplan-
Entwurfes sei kein Altbergbau dokumentiert und kein aktueller Bergbau unter Bergauf-
sicht erfolgt. 
  
Stellungnahme 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägungsergebnis 

 Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 

5.2 Boden und Baugrund 
 

 Allgemein 
 
Bei Eingriffen in den Baugrund seien die einschlägigen Regelwerke (unter anderem 
DIN 4020, DIN EN 1997 -1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Bei Neubau-
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vorhaben oder größeren An- und Umbauten (insbesondere Laständerungen) seien 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.  
 
Stellungnahme 

Die Hinweise richten sich an den Bauherren und das Bauantragsverfahren.  
  
Abwägungsergebnis 

Die Hinweise betreffen nicht das Bebauungsplanverfahren. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 

 Mineralische Rohstoffe 
 

 Gegen das geplante Vorhaben beständen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-
wände. 

 
Stellungnahme 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägungsergebnis 

Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 

 Radonprognose 
 
Es sei zu begrüßen, dass Bodenluftuntersuchungen auf Radon stattgefunden haben 
und daraus diverse gutachterliche Empfehlungen in Kapitel 10 der Begründung Ein-
zug gefunden haben. 
 
Stellungnahme 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägungsergebnis  

Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 

  
Mainz, 24.07.2017 

 
 
 Sigges 
 
 
 
 
Mainz, 24.07.2017 
61-Stadtplanungsamt 
 
 
 
Ingenthron 






















